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Text 

Soziale und kulturelle Einrichtungen 

§ 13. (1) Verwertungsgesellschaften können für ihre Bezugsberechtigten und deren Angehörige sozialen 
und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen schaffen. 

(2) Verwertungsgesellschaften, die Ansprüche auf Leerkassettenvergütung geltend machen, haben sozialen 
und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen zu schaffen und diesen 50% der Gesamteinnahmen aus dieser 
Vergütung abzüglich der darauf entfallenden Verwaltungskosten zuzuführen. Die Verpflichtung zur Schaffung 
sozialer Einrichtungen gilt jedoch nicht für Verwertungsgesellschaften, deren Bezugsberechtigte ausschließlich 
Rundfunkunternehmer sind. 

(3) Die Verwertungsgesellschaften haben für Zuwendungen aus ihren sozialen und kulturellen 
Einrichtungen feste Regeln aufzustellen. 

(4) Mit Beziehung auf die den sozialen und kulturellen Einrichtungen aus der Leerkassettenvergütung 
zugeführten Mittel kann der Bundesminister für Justiz durch Verordnung bestimmen, auf welche Umstände die 
nach Abs. 3 aufzustellenden Regeln Bedacht nehmen müssen. Durch eine solche Verordnung ist insbesondere 
sicherzustellen, dass 

 1. zwischen den Zuwendungen an die sozialen Einrichtungen einerseits und an die kulturellen 
Einrichtungen andererseits ein ausgewogenes Verhältnis besteht; 

 2. im Bereich der sozialen Einrichtungen in erster Linie einzelnen Bezugsberechtigten Unterstützung in 
Notlagen gewährt werden kann; 

 3. durch die Zuwendungen im Bereich der kulturellen Einrichtungen die Interessen der Bezugsberechtigten 
gefördert werden. 


